
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Schlitz 

 
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und  
der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber  
für die Ortsbeiräte anlässlich der Kommunalwahl am 15.03.2026 

 
Der Wahlausschuss der Stadt Schlitz hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27.03.2026 die Wahlunterlagen für 
die Ortsbeiratswahlen geprüft und folgendes endgültiges Wahlergebnis in den Wahlkreisen der Ortsbezirke 
Schlitz, Hutzdorf, Bernshausen, Fraurombach, Hartershausen, Hemmen, Nieder-Stoll, Ober-Wegfurth, Pfordt, 
Queck, Rimbach, Sandlofs, Üllershausen, Ützhausen, Unter-Schwarz, Unter-Wegfurth und Willofs 
festgestellt: 
 

Ortsbeiratswahlen in den Ortsbezirken 
 

Schlitz  - Wahlbezirke-Nr. 1, 2 und 3 

 

 
 
 
 
      
 
 

Zahl der Wahlberechtigten: 3.395 

Zahl der Wählerinnen und Wähler: 1.822 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 167 

Zahl der gültigen Stimmen: 12.127 



  Hutzdorf – Wahlbezirk-Nr.  4 
 

 
 
 
 

 
 

  Bernshausen - Wahlbezirk-Nr. 5 
 

 
 
 
 

Zahl der Wahlberechtigten: 701 

Zahl der Wählerinnen und Wähler: 427 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 23 

Zahl der gültigen Stimmen: 2.521 

Zahl der Wahlberechtigten: 340 

Zahl der Wählerinnen und  Wähler: 225 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 4 

Zahl der gültigen Stimmen: 1.362 



 
 

 Fraurombach - Wahlbezirk-Nr. 6 

 

 
 

 

Zahl der Wahlberechtigten: 202 

Zahl der Wählerinnen und Wähler: 152 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 3 

Zahl der gültigen Stimmen: 955 



Hartershausen – Wahlbezirk-Nr. 7 

 

 
 

Hemmen – Wahlbezirk-Nr. 8 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

Zahl der Wahlberechtigten: 205 

Zahl der Wählerinnen und  Wähler: 142 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 3 

Zahl der gültigen Stimmen: 903 

Zahl der Wahlberechtigten: 122 

Zahl der Wählerinnen und Wähler: 91 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 2 

Zahl der gültigen Stimmen: 419 



 Nieder-Stoll - Wahlbezirk-Nr. 9 

 

 
 

Ober-Wegfurth - Wahlbezirk -Nr. 10 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zahl der Wahlberechtigten: 170 

Zahl der Wählerinnen und Wähler 131 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 5 

Zahl der gültigen Stimmen: 801 

Zahl der Wahlberechtigten: 37 

Zahl der Wählerinnen und Wähler: 26 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 0 

Zahl der gültigen Stimmen: 75 



Pfordt – Wahlbezirk-Nr. 11 

 

 
 

Queck – Wahlbezirk-Nr. 12 

 

 

Zahl der Wahlberechtigten: 330 

Zahl der Wählerinnen und Wähler 236 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 8 

Zahl der gültigen Stimmen: 1.495 

Zahl der Wahlberechtigten: 575 

Zahl der Wählerinnen und Wähler 374 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 13 

Zahl der gültigen Stimmen: 2.940 



Rimbach – Wahlbezirk-Nr. 13 

 

 
 Stimmen: jeweils 43 

     

Sandlofs - Wahlbezirk-Nr. 14 

 

Zahl der Wahlberechtigten: 307 

Zahl der Wählerinnen und Wähler 214 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 4 

Zahl der gültigen Stimmen: 1.362 

Zahl der Wahlberechtigten: 258 

Zahl der Wählerinnen und Wähler 196 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 3 

Zahl der gültigen Stimmen: 1.229 



 
 

Üllershausen - Wahlbezirk-Nr. 15 

 

 
 

Ützhausen - Wahlbezirk-Nr. 16 

 

Zahl der Wahlberechtigten: 170 

Zahl der Wählerinnen und Wähler 134 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 1 

Zahl der gültigen Stimmen: 841 

Zahl der Wahlberechtigten: 162 

Zahl der Wählerinnen und Wähler 115 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 12 

Zahl der gültigen Stimmen: 695 



 
 

Unter-Schwarz – Wahlbezirk-Nr. 17 

 

 
 Stimmen: jeweils 55 

 

Unter-Wegfurth - Wahlbezirk-Nr. 18  

 

Zahl der Wahlberechtigten: 217 

Zahl der Wählerinnen und Wähler: 160 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 16 

Zahl der gültigen Stimmen: 634 

Zahl der Wahlberechtigten: 84 

Zahl der Wählerinnen und Wähler 66 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 1 

Zahl der gültigen Stimmen: 310 



 
 

Willofs – Wahlbezirk-Nr. 19 

 
 

 
 
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gem. § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder 

Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach der öffentlichen 

Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der 

nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der 

Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, unterstützen; bei mehr als 10.000 

Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen.                             

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlleiterin einzureichen und innerhalb der 

Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere 

Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 

 
Schlitz, den 30. März 2026 
 
gez. Cathrin Hahn, besondere Gemeindewahlleiterin 
 

Zahl der Wahlberechtigten: 317 

Zahl der Wählerinnen und Wähler 214 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 7 

Zahl der gültigen Stimmen: 973 


